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Information zur Verarbeitungstätigkeit 
 

Artikel 13 bzw. 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), § 43 Datenschutzgesetz 
 
 

Zweck der Datenverarbeitung:   Verwaltung von Benutzerkennzeichen 
Verantwortlicher:     Stadt Graz, IT-Auftragsmanagement der 

Magistratsdirektion (Zentrale Anwendung) 
Art der verwendeten Daten:                                         nicht sensible Daten 
Rechtsgrundlagen:                                                          Rechtsgrundlagen im Sinn der SA007 der  

Standard- und Musterverordnung  
     

 
Besondere Angaben zum Inhalt der Verarbeitungstätigkeit: 

 

SA007 Verwaltung von Benutzerkennzeichen 

Zweck der Datenanwendung: 

Systemzugriffskontrolle und Verwaltung von Benutzerkennzeichen für die Datenanwendungen des 
Auftraggebers, sowie Verwaltung der Zuteilung von Hard- und Software an die Systembenutzer, ein-
schließlich automationsunterstützt erstellter und archivierter Textdokumente (wie z. B. Korrespon-
denz) in diesen Angelegenheiten. 

 
Rechtsgrundlagen der Anwendung sind insbesondere die folgenden Gesetze 
(in der geltenden Fassung): 

§ 14 Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999, allenfalls in Verbindung mit § 96a 
Abs. 1 Z 1 ArbVG und § 9 Abs. 2 lit. f PVG. 

 
Höchstdauer der zulässigen Datenaufbewahrung: 
Bis zum Ablauf der Rechte des Benutzers sowie aller Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Daten als 
Beweis benötigt werden und aller gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. 

 
 

Betroffene Perso-
nengruppen: 

Nr: Datenarten: Empfängerkreise: 

Systembenutzer: 01 Systemnummer --- 
02 Bereichsspezifisches Personenkennzei-

chen (nur bei Auftraggebern des öffentli-
chen Bereiches): Personalverwaltung (PV) 1 

03 Name, Standesbezeichnung bzw. Bezeich-
nung des Unternehmens oder der Organi-
sation 1 

04 Telefon-, Faxnummer, und andere zur 
Adressierung beim Auftraggeber erforder-
liche Informationen, die sich durch mo-
derne Kommunikationstechniken ergeben --- 

05 Beziehung des Systembenutzers zum Auf-
traggeber (z. B. organisatorische Stellung 
im Unternehmen, Dienstleister, Kunde) --- 

06 Benutzerkennzeichen / Username --- 
07 Individueller Zugriffscode / Passwort --- 
08 Gültigkeitszeitraum des Passwortes / 

Letzte Änderung / Zurücksetzung durch 
den Systemverwalter --- 
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09 Zugriffsrechte und -beschränkungen --- 
10 Voraussetzungen für die Berechtigungs-

vergabe (Schulungen, Verpflichtung auf 
das Datengeheimnis) --- 

11 Protokoll- und Dokumentationsdaten 
(gem. § 14 DSG 2000) --- 

 
Empfängerkreise: 
1 Stammzahlenregisterbehörde im Rahmen ihrer Befugnisse nach dem E-Government-Gesetz. 
 
 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 

Stadt Graz, Präsidialabteilung, Hauptplatz 1, 8010 Graz  
Tel. 0316 872 2302, datenschutzbeauftragter@stadt.graz.at 
Datenschutzerklärung: www.graz.at/datenschutz  
 

 
Stand: 25.05.2018 
 
 

 

 

 

mailto:datenschutzbeauftragter@stadt.graz.at
http://www.graz.at/datenschutz

		2018-10-22T16:32:05+0200
	Stadt Graz
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




